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Rechtsgebiete

Zuständigkeit → Allgemeiner Gerichtsstand



Außervertragliche Schuldverhältnisse → Unerlaubte Handlungen, Gefährdungshaftung



Allgemeine Lehren → Rechtswahl

Leitsatz

Äußerungsrechtliche Unterlassungsansprüche sind von dem – unionsautonom und weit auszulegenden

– Begriff der „Zivilsache“ im Sinne von Art. 1 Abs. 1 der VO (EU) 1215/2012 vom 12.12.2012 (Abl. Nr. L

351/1; EuGVVO)﻿ umfasst; mit Geltendmachung eines solchen äußerungsrechtlichen

Unterlassungsanspruchs übt ein Staat keine Befugnisse aus, die von den im Verhältnis zwischen

Privatpersonen geltenden allgemeinen Regeln abweichen.

Die Vorschrift des § 3 Digitale-​Dienste-​Gesetzes﻿ vom 06.05.2024 (BGBl. 2024 I 149; DDG) enthält wie

die Vorgängerregelung in § 3 TMG a.F.﻿, keine kollisionsrechtliche Spezialnorm, sondern ein das allgemeine

Kollisionsrecht unberührt lassendes, sachrechtliches Beschränkungsverbot.

Der Anwendungsbereich der VO (EG) 864/2007 vom 11.7.2007 (ABl. Nr. L 199/40; Rom II-VO)  ist

eröffnet, wenn das außervertragliche Schuldverhältnis gemäß Art. 1 Abs. 1 Rom II-VO﻿ eine Verbindung

zum Recht verschiedener Staaten aufweist und nur einer der Staaten Mitglied der Europäischen Union ist,

da die Regelung gemäß Art. 3 Rom II-VO﻿ universell anwendbar ist (loi uniforme).

Für die Annahme einer konkludenten Rechtswahl nach Art. 3 Abs. 1﻿ VO (EG) 593/2008 vom 17.6.2008

(ABl. Nr. L 177/6; Rom I-VO) genügt es, dass sich beide Parteien während des Rechtsstreits ausschließlich

auf Regelungen einer bestimmten Rechtsordnung für die Beurteilung ihres Rechtsverhältnisses berufen

bzw. ausschließlich auf der Grundlage eines bestimmten Sachrechts vorgetragen haben. [LS der

Redaktion]

Rechtsnormen

2021 asp 10 (Schottland) s. 2



BGB § 823; BGB § 1004



DDG § 3



EGBGB Art. 40 ff.; EGBGB Art. 42



EuGVVO 1215/2012 Art. 1; EuGVVO 1215/2012 Art. 4; EuGVVO 1215/2012 Art. 63;

EuGVVO 1215/2012 Art. 73

GG Art. 1; GG Art. 2; GG Art. 25



IGH-Statut Art. 38



Rom I-VO 593/2008 Art. 3



Rom II-VO 864/2007 Art. 1; Rom II-VO 864/2007  Art. 3; Rom II-VO 864/2007 Art. 14



StGB § 185; StGB § 186; StGB § 193; StGB § 194



TMG § 3



VO (EU) Nr. 2015/281 Art. 1



ZPO § 545




Sachverhalt

Der Kläger ist das Königreich Marokko. Er nimmt die Beklagte als Betreiberin des Nachrichtenportals

„ZEIT ONLINE“ auf Unterlassung von Verdachtsäußerungen in Anspruch.

Die Beklagte veröffentlichte 2021 einen Beitrag, der sich mit der Überwachungssoftware „Pegasus“

und der mit ihrer Hilfe erfolgten Überwachung hochrangiger Politiker, Rechtsanwälte und Journalisten

https://iprspr.mpipriv.de/2022-40
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befasst. Der Beitrag ist mit den Worten „Überwachungsskandal Pegasus – Frankreichs Präsident Macron im

Visier der Spione“ überschrieben. Die Unterüberschrift lautet: „Der Staatspräsident, das Kabinett, ein

Menschenrechtsanwalt: In Frankreich sind Angriffe mit der Cyberwaffe Pegasus massiv. Im Verdacht:

Marokko“.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat die Berufung des Klägers

zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt der Kläger seine Klageanträge weiter.

Aus den Entscheidungsgründen:

B.

[6] Die Revision des Klägers ist unbegründet.

I.

[7] Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte, die auch unter der Geltung des § 545

Abs. 2 ZPO﻿ in der Revisionsinstanz von Amts wegen zu prüfen ist (Senatsurteil vom 14. Januar 2020 –

VI ZR 496/18 (IPRspr 2020-65), NJW 2020, 1587 Rn. 10 mwN), ist gegeben. Sie bestimmt sich nach der

Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über

die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und

Handelssachen (ABl. Nr. L 351 S. 1, ber. 2016 Nr. L 264 S. 43; zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO [EU]

2015/281﻿ vom 26. November 2014, ABl. 2015 Nr. L 54 S. 1 - nachfolgend: EuGVVO).

[8] Das Begehren des Klägers fällt in den sachlichen Anwendungsbereich der Verordnung. Die den

Gegenstand des Rechtsstreits bildenden äußerungsrechtlichen Unterlassungsansprüche werden von dem -

unionsautonom und weit auszulegenden - Begriff der "Zivilsache" im Sinne von Art. 1 Abs. 1 EuGVVO﻿

umfasst; mit der Erhebung der Klage übt der Kläger keine Befugnisse aus, die von den im Verhältnis

zwischen Privatpersonen geltenden allgemeinen Regeln abweichen (vgl. EuGH, Urteile vom 16. Juli 2020 -

C-​73/19, IPRax 2021, 465 Rn. 33 ff. - Movic; vom 22. Dezember 2022 - C-​98/22, IPRax 2023, 547 Rn. 21 ff.

- Eurelec Trading).

[9] Auch der räumlich-​persönliche Anwendungsbereich ist eröffnet. Die Beklagte hat ihren

satzungsmäßigen Sitz in Deutschland und damit in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (Art. 4

Abs. 1﻿, Art. 63 Abs. 1 EuGVVO﻿). Dass der Kläger nicht zu den Mitgliedstaaten gehört, ändert hieran nichts

(vgl. BGH, Urteil vom 29. Januar 2013 - KZR 8/10 (IPRspr 2013-224), GRUR-​RR 2013, 228 Rn. 10; EuGH,

Urteile vom 1. März 2005 - C-​281/02, RIW 2005, 292 Rn. 23 ff. - Andrew Owusu; vom 13. Juli 2000 - C-​

412/98, NJW 2000, 3121 Rn. 33 ff. - Group Josi). Ein bilaterales Übereinkommen zur internationalen

Zuständigkeit zwischen Deutschland und Marokko, dessen Anwendung die Verordnung gemäß Art. 73

Abs. 3 EuGVVO﻿ unberührt ließe, ist nicht ersichtlich (vgl. Rauscher in Geimer/Schütze, Internationaler

Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Stand: 2025, Länderbericht: Marokko). Gemäß Art. 4 Abs. 1,

Art. 63 Abs. 1 EuGVVO ist der allgemeine Gerichtsstand der in Deutschland ansässigen Beklagten eröffnet.

II.

[10] Das Berufungsgericht hat Unterlassungsansprüche des Klägers wegen der streitgegenständlichen

Veröffentlichung zu Recht verneint.

[11] 1. Zutreffend und von der Revision nicht angegriffen ist das Berufungsgericht davon

ausgegangen, dass die vom Kläger geltend gemachten Ansprüche nach deutschem Recht zu beurteilen

sind.

[12] a) Dieses Ergebnis folgt allerdings nicht bereits aus dem in § 3 Digitale-​Dienste-​Gesetz (DDG)

geregelten Herkunftslandprinzip. Ebenso wie die Vorgängerregelung in § 3 TMG a.F., die von § 3 DDG unter

redaktionellen Anpassungen weitergeführt wird (vgl. BT-​Drucks. 20/10031, S  68), enthält diese

Bestimmung keine kollisionsrechtliche Spezialnorm, sondern ein das allgemeine Kollisionsrecht unberührt

lassendes, sachrechtliches Beschränkungsverbot (vgl. HK-​DDG/Gerdemann, 2025, § 3 Rn. 4; zu § 3

https://iprspr.mpipriv.de/2020-65
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TMG a.F. Senatsurteile vom 8. Mai 2012 - VI ZR 217/08 (IPRspr 2012-230), AfP 2012, 372 Rn. 30; vom

14. Januar 2020 - VI ZR 496/18 (IPRspr 2020-65), NJW 2020, 1587 Rn. 25 mwN).

[13] b) Es kann offenbleiben, ob sich das im Streitfall zur Anwendung berufene Recht aus der

Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf

außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (ABl. L 199 vom 31. Juli 2007, S. 40; im

Folgenden: Rom II-​Verordnung) oder aus Art. 40 ff. EGBGB﻿ ergibt. Denn beide Regelungswerke führen zur

Maßgeblichkeit deutschen Rechts.

[14] aa) Der Anwendungsbereich der Rom II-​Verordnung ist nach deren Art. 1 Abs. 1 Satz 1

grundsätzlich eröffnet. Insbesondere weisen die vom Kläger gegen die in Deutschland ansässige Beklagte

geltend gemachten äußerungsrechtlichen Unterlassungsansprüche eine Verbindung zum Recht

verschiedener Staaten auf. Dem steht nicht entgegen, dass der Kläger nicht zu den Mitgliedstaaten

gehört. Wie den Bestimmungen in Art. 1 Abs. 1 Satz 1 und Art. 3 Rom II-​Verordnung zu entnehmen ist, ist

die Verordnung als loi uniforme ausgestaltet; sie gilt unter anderem auch dann, wenn der Sachverhalt

Bezüge nur zu einem Mitgliedstaat und einem Drittstaat aufweist (vgl. Senatsurteil vom 9. August 2022 -

VI ZR 1244/20 (IPRspr 2022-173), NJW 2022, 3072 Rn. 17; OGH Österreich, Beschluss vom 8. April 2014 -

3 Ob 8/14v, BeckRS 2016, 81204 Rn. 11; MüKoBGB/Junker, 9. Aufl., Art. 3 Rom II-​VO Rn. 2, 6; jeweils

mwN).

[15] Vom Anwendungsbereich der Rom II-​Verordnung wären die vom Kläger geltend gemachten

Ansprüche allerdings ausgenommen, wenn außervertragliche Schuldverhältnisse aus der Verletzung der

Persönlichkeitsrechte im Sinne von Art. 1 Abs. 2 Buchst. g Rom II-​Verordnung auch die Beeinträchtigung

des Ansehens einer juristischen Person, als welche der Kläger als ausländischer Staat einzuordnen ist,

umfassten (so bspw. Oster, Kommunikationsdeliktsrecht, 2019, S. 410 f.; Bizer,

Persönlichkeitsrechtsverletzung in sozialen Medien, 2022, S. 128 ff.; BeckOGK/Fornasier [Stand: 1. Oktober

2025], Art. 40 EGBGB Rn. 16-​16.1; einschränkend Dutta, IPrax 2014, 33, 37; a.A. Habbe/Wimalasena, BB

2015, 520, 522; Magnus, RabelsZ 84 [2020], 1, 9 ff.). In diesem Fall würde sich das maßgebliche

Kollisionsrecht aus Art. 40 ff. EGBGB ergeben.

[16] bb) Wie weit die Ausnahme des Art. 1 Abs. 2 Buchst. g Rom II-​Verordnung reicht, bedarf indes

keiner Entscheidung. Denn die Parteien haben jedenfalls konkludent eine Rechtswahl zugunsten

deutschen Rechts getroffen, die sowohl den Voraussetzungen des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a, Satz 2

Rom II-​Verordnung﻿ als auch denen des Art. 42 Satz 1 EGBGB﻿ genügt.

[17] (1) Gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a Rom II-​Verordnung können die Parteien durch eine

Vereinbarung nach Eintritt des schadensbegründenden Ereignisses das Recht wählen, dem das

außervertragliche Schuldverhältnis unterliegen soll. Nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 Rom II-​Verordnung muss

die Rechtswahl ausdrücklich erfolgen oder sich - nach der deutschen und englischen Fassung "mit

hinreichender Sicherheit" bzw. "with reasonable certainty", nach der französischen, spanischen und

italienischen Fassung dagegen eindeutig ("de façon certaine", "de manera inequívoca", "in modo non

equivoco") - aus den Umständen des Falles ergeben. Damit ist die Vorschrift jedenfalls in der deutschen

und englischen Sprachfassung weiter gefasst als die vergleichbare Regelung in Art. 3 Abs. 1 Satz 2 der

Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf

vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (ABl. L 177 vom 4. Juli 2008, S. 6; Rom I-​

Verordnung), welche eine "eindeutige" Erkennbarkeit ("clearly demonstrated", "de façon certaine") der

Rechtswahl fordert. Ob im Hinblick auf die unterschiedlichen Sprachfassungen und wegen des in

Erwägungsgrund 7 der Rom II-​Verordnung geforderten Gleichlaufs zwischen den beiden Verordnungen die

strengeren Vorgaben der Rom I-​Verordnung maßgeblich sind (vgl. von Hein in Calliess/Renner, Rome

Regulations, 3. Aufl., Art. 14 Rom II-​VO Rn. 24; NK-​BGB/Gebauer, 4. Aufl., Art. 14 Rom II-​VO Rn. 20), kann

allerdings offenbleiben. Denn auch für die Annahme einer konkludenten Rechtswahl nach Art. 3 Abs. 1

Rom I-​Verordnung genügt es, dass sich beide Parteien während des Rechtsstreits ausschließlich auf

Regelungen einer bestimmten Rechtsordnung für die Beurteilung ihres Rechtsverhältnisses berufen bzw.

ausschließlich auf der Grundlage eines bestimmten Sachrechts vorgetragen haben (vgl. BGH, Urteil vom

13. Oktober 2022 - I ZR 151/21 (IPRspr 2022-22), BGHZ 234, 334 Rn. 19; BAGE 177, 298 Rn. 33

(IPRspr 2022-48); 171, 132 Rn. 79 (IPRspr 2020-257); 154, 348, juris Rn. 28 (IPRspr 2016-95b); OGH

https://iprspr.mpipriv.de/2012-230
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Österreich, Beschlüsse vom 26. März 2025 - 6 Ob 71/24w, BeckRS 2025, 10958 Rn. 7; vom 21. Mai 2015 -

1 Ob 67/15g, abrufbar auf https://www.ris.bka.gv.at/Jus/).

[18] (2) Auch nach Art. 42 EGBGB kann die übereinstimmende Berufung der Parteien auf eine

bestimmte Rechtsordnung als konkludente Rechtswahl gewertet werden (st. Rspr., vgl. nur Senatsurteil

vom 31. Mai 2011 - VI ZR 154/10 (IPRspr 2011-183b), BGHZ 190, 28 [insoweit nicht abgedruckt], juris

Rn. 47; BAG, NJW 2024, 3090 Rn. 5 f. (IPRspr 2024-91); sowie zu Art. 27 EGBGB BGH, Urteile vom 4. Juli

2013 - I ZR 156/12 (IPRspr 2013-58), TranspR 2014, 146, juris Rn. 15; vom 19. Januar 2000 -

VIII ZR 275/98, NJW-​RR 2000, 1002, 1004, juris Rn. 23 (IPRspr. 2000 Nr. 20); BAGE 147, 342, juris Rn. 20;

jeweils mwN).

[19] (3) Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend von einer konkludenten Rechtswahl zugunsten

deutschen Rechts auszugehen. Der Kläger hat seine Ansprüche ausschließlich auf deutsches Sachrecht

gestützt. Er hat geltend gemacht, dass es sich bei den von ihm beanstandeten Äußerungen um unwahre

Tatsachenbehauptungen handle, die ihn in schwerwiegender Weise in der öffentlichen Meinung

herabwürdigten und ihn deshalb in seinen Rechten aus § 823 Abs. 1, § 823 Abs. 2 BGB iVm §§ 185﻿, 186

StGB﻿ verletzten. Er sei beleidigungsfähig, was sich sowohl aus dem in BGHSt 6, 186 abgedruckten Urteil

des Bundesgerichtshofs als auch unmittelbar aus § 194 Abs. 3 Satz 2 StGB﻿ ergebe. Die beanstandeten

Äußerungen seien auch nicht als Verdachtsberichterstattung gemäß § 193 StGB﻿ gerechtfertigt. Über diese

Fragen haben die Parteien sodann in allen Instanzen gestritten, wobei sie ihren Ausführungen

übereinstimmend deutsches Sachrecht zugrunde gelegt haben.

[20] 2. Dem Kläger steht kein Unterlassungsanspruch aus § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB﻿ analog iVm § 823

Abs. 1 BGB zu.

[21] a) Die Revision wendet sich nicht gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Kläger könne

sein Begehren nicht auf § 1004 Abs. 1 Satz 2 analog, § 823 Abs. 1 BGB iVm Art. 1 Abs. 1﻿, Art. 2 Abs. 1 GG﻿

stützen. Diese Beurteilung lässt Rechtsfehler nicht erkennen. Ein Staat hat weder eine "persönliche" Ehre

noch ist er Träger des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (vgl. BVerfGE 93, 266, 291, juris Rn. 115; BVerfG,

AfP 2024, 235 Rn. 28; Senatsurteile vom 22. April 2008 - VI ZR 83/07, BGHZ 176, 175 Rn. 28; vom 30. Mai

2000 - VI ZR 276/99, VersR 2000, 1162, juris Rn. 15).

[22] b) Der geltend gemachte Anspruch kann auch nicht aus § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB analog, § 823

Abs. 1 BGB iVm dem völkerrechtlichen Grundsatz der Staatenehre bzw. Staatenwürde abgeleitet werden.

Das Ansehen eines Staates ist auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes der völkerrechtsfreundlichen

Auslegung und des Rechtsanwendungsbefehls, den Art. 25 Satz 1 GG﻿ in Bezug auf allgemeine Regeln des

Völkerrechts erteilt hat, nicht als sonstiges Recht im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB zu qualifizieren. Zwar

verpflichtet der Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit die gesamte öffentliche Gewalt dazu, einem

Auseinanderfallen von völkerrechtlicher und innerstaatlicher Rechtslage entgegenzuwirken (BVerfGE 141,

1 Rn. 65). Art. 25 GG verschafft den allgemeinen Regeln des Völkerrechts unmittelbar Geltung in der

Bundesrepublik mit Vorrang vor den (einfachen) Gesetzen; als Bestandteil des objektiven, im

Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechts sind diese Regeln auch von den

deutschen Gerichten zu beachten und nach Maßgabe ihres Regelungsgehalts anzuwenden (vgl. BVerfGE

18, 441, 448, juris Rn. 27; 27, 253, 274 juris Rn. 61; 41, 126, 160, juris Rn. 103; 46, 342, 363 und 403 f.,

juris Rn. 52 und 139; 141, 1 Rn. 37).

[23] Entgegen der Auffassung der Revision ist aber keine allgemeine Regel des Völkerrechts im Sinne

des Art. 25 GG feststellbar, nach der ein Staat gegenüber Privatpersonen eines anderen Staates

berechtigt wäre, die Unterlassung einer ansehensbeeinträchtigenden Äußerung zu verlangen, oder nach

der die Staaten verpflichtet wären, zum Schutz der Reputation anderer Staaten umfassend - mithin auch

außerhalb des hier nicht betroffenen Bereichs des Diplomaten- und Konsularrechts - auf die ihrer

Hoheitsgewalt unterliegenden Privatpersonen einzuwirken.

[24] aa) Zu den allgemeinen Regeln des Völkerrechts im Sinne des Art. 25 GG gehören das

Völkergewohnheitsrecht und die aus den nationalen Rechtsordnungen tradierten allgemein anerkannten

Rechtsgrundsätze (vgl. Art. 38 Abs. 1 Buchst. b und c IGH-​Statut﻿; BVerfGE 118, 124, 134 f., juris Rn. 30 f.;

141, 1 Rn. 42; BVerfG, NJW 2025, 3560 Rn. 118, 138; jeweils mwN). Ob eine Regel eine solche des

Völkergewohnheitsrechts ist oder ob es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz handelt, ergibt sich

https://iprspr.mpipriv.de/2011-183b
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aus dem Völkerrecht selbst, welches die Kriterien für die Völkerrechtsquellen vorgibt. An die Feststellung

einer allgemeinen Regel des Völkerrechts sind wegen der darin zum Ausdruck kommenden

grundsätzlichen Verpflichtung aller Staaten hohe Anforderungen zu stellen (vgl. BVerfG, NJW 2025, 3560

Rn. 138 mwN).

[25] Völkergewohnheitsrecht ist der Brauch, hinter dem die Überzeugung rechtlicher Verpflichtung

steht. Seine Entstehung ist demnach an zwei Voraussetzungen geknüpft: Erstens an das zeitlich

andauernde und möglichst einheitliche Verhalten unter weit gestreuter und repräsentativer Beteiligung

von Staaten und anderen, rechtsetzungsbefugten Völkerrechtssubjekten; zweitens an die hinter dieser

Übung stehende Auffassung, "im Rahmen des völkerrechtlich Gebotenen und Erlaubten oder Notwendigen

zu handeln" (opinio iuris sive necessitatis, vgl. BVerfGE 66, 39, 64 f., juris Rn. 53; 96, 68, 86 f., juris Rn. 59;

109, 13, 27 f., juris Rn. 49). Zu seiner Ermittlung sind die einschlägige Staatenpraxis, die sich aus dem

völkerrechtlich erheblichen Verhalten der Staatsorgane ergibt, sowie als Hilfsmittel richterliche

Entscheidungen und völkerrechtliche Lehrmeinungen heranzuziehen. Ebenfalls zu berücksichtigen sind die

Handlungen von Organen internationaler Organisationen und internationaler Gerichte sowie die Arbeiten

der Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen und weitere Vorschläge zur Kodifikation des

Völkerrechts (BVerfGE 109, 13, 28, juris Rn. 50; 117, 141, 150 f., 161, juris Rn. 30, 58 (IPRspr 2006-106);

118, 124, 139, juris Rn. 49; BGH, Urteil vom 24. Februar 2015 - XI ZR 193/14 (IPRspr 2015-23), NJW 2015,

2328 Rn. 15; jeweils mwN).

[26] Die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Völkerrechts sind im Wege der Rechtsvergleichung in einer

Gesamtschau der großen Rechtsordnungen zu entwickelnde Prinzipien, die sich von ihrem Inhalt her auf

die Rechtsbeziehungen in der Völkergemeinschaft und auf das Recht internationaler Organisationen

übertragen lassen (BGH, Urteil vom 24. Februar 2015 - XI ZR 193/14 (IPRspr 2015-23), NJW 2015, 2328

Rn. 16; Herdegen in Dürig/Herzog/ Scholz, GG, 107. EL, Art. 25 Rn. 41).

[27] bb) Nach diesen Grundsätzen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine allgemeine Regel des

Völkerrechts, die einen Staat gegenüber Privatpersonen eines anderen Staates unmittelbar berechtigte,

die Unterlassung einer ansehensbeeinträchtigenden Äußerung zu verlangen, oder eine allgemeine Regel

des Völkerrechts, die sich zwar nur an die Staaten wendet, diese jedoch - auch außerhalb des hier nicht

betroffenen Bereichs des Diplomaten- und Konsularrechts - verpflichtete, zum Schutz des Ansehens

anderer Staaten vor ansehensbeeinträchtigenden Äußerungen auf die ihrer Hoheitsgewalt unterliegenden

Privatpersonen einzuwirken, nicht feststellbar. Es fehlt insoweit an einer von einer entsprechenden

Rechtsüberzeugung getragenen Staatenpraxis und an entsprechenden rechtsordnungsübergreifenden

Grundprinzipien.

[28] (1) … [29] (2) … [31] (3) … [34] (4) … [35] (a) … [36] (aa) … [38] (bb) … [39] (b) Nicht ersichtlich

sind ferner Entscheidungen ausländischer Gerichte, die Anhaltspunkte für eine entsprechende

Staatenpraxis böten.

[40] (aa) Die insoweit im klägerseits vorgelegten Rechtsgutachten zitierten Entscheidungen des US

Supreme Court (Schooner Exchange v. McFaddon, 11 U.S. 116 [1812]; L'invincible,

14 U.S. [1 Wheat.] 238 [1816]; The Santissima Trinidad, 20 U.S. [7 Wheat.] 283 [1822]; Ex parte Republic

of Peru, 318 U.S. 578 [1943]) betreffen jeweils die Würde eines Staates unter dem Aspekt der

Staatenimmunität bzw. der Souveränität als Völkerrechtssubjekt. Aussagen zu etwaigen

Beeinträchtigungen des Ansehens eines Staates durch Äußerungen einer Privatperson finden sich dort

nicht. Vielmehr gehören gerade die Vereinigten Staaten von Amerika zu den Staaten, die in ihrer

Rechtsprechung der Meinungs- und Pressefreiheit traditionell einen besonders hohen Stellenwert

zukommen lassen (vgl. US SC, New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254, 270 [1964]: "Thus, we

consider this case against the background of a profound national commitment to the principle that debate

on public issues should be uninhibited, robust, and wide-​open, and that it may well include vehement,

caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public officials"; zu weiteren

Beispielen der US-​amerikanischen Rechtsprechung vgl. Kutner, 54 Common Law World Rev. [2025],

S. 125, 126 ff.; zum hohen Stellenwert der Meinungs- und Pressefreiheit in den USA zudem Collings,

Protecting All the Flags but Not the Freedom of Speech, VerfBlog, 2020/1/17; Watts, Recueil des Cours,

1994, III, S. 13, 43; Beater, Zivilrechtlicher Schutz vor der Presse als konkretisiertes Verfassungsrecht,

1996, S. 29 ff., 45; Peled, 35 Brook. J.Int'L. [2010], S. 107, 113 ff. mwN).
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[41] (bb) Diese im Common Law verankerte Rechtstradition spiegelt sich auch im Recht des

Vereinigten Königreichs wider. So schließen das englische und das schottische Recht staatliche

Körperschaften grundsätzlich vom Zugang zu Verleumdungsklagen gegen Privatpersonen aus (Derbyshire

Principle im Anschluss an die Entscheidung des United Kingdom House of Lords, Derbyshire County

Council v. Times Newspapers Ltd [1993] Appeal Cases 534; vgl. auch EGMR, Urteil vom 15. Februar 2005,

Beschwerde-​Nr. 68416/01, Steel und Morris gegen das Vereinigte Königreich, § 40; das dort beschriebene

Common Law Prinzip hat auch in [s. 2] Abs. 1 des Defamation and Malicious Publication [Scotland] Act

2021﻿ seinen Niederschlag gefunden, vgl. Reid, Edinburgh Law Review, Vol. 28 Nr. 1, S. 42-​60, zitiert nach

der open access-​Version S. 5 unten, S. 10). Das Derbyshire Principle wurde mit Ausnahme Malaysias in

weiteren Common Law Staaten übernommen (vgl. Kutner, 54 Common Law World Rev. [2025], S. 125 ff.).

[42] Anhaltspunkte dafür, dass zwar nicht der eigene Staat und inländische Behörden, wohl aber

ausländische Staaten Verleumdungsklagen erheben könnten, sind nicht ersichtlich. In Bezug auf den

Schutz ausländischer Staatsoberhäupter führte der britische Lord Justice Lawrence Collins in einer

Entscheidung betreffend den Sultan von Brunei aus, ein Staat sei zweifellos verpflichtet, Schritte zu

unternehmen, um physische Angriffe auf ein fremdes Staatsoberhaupt im Inland zu verhindern. Doch

abgesehen von physischen Angriffen oder Übergriffen handele es sich, sofern es überhaupt eine

einheitliche Praxis gebe - was zweifelhaft sei -​, lediglich um Höflichkeit oder Freundlichkeit (Entscheidung

vom 20. Juli 2007, Mariam Aziz v. Aziz and others [2007] EWCA Civ 712, [2007] All ER [D] 168 [Jul] Court of

Appeal). Damit stellt Lord Justice Collins selbst für den - hier nicht betroffenen - Bereich des Ehrenschutzes

der Staatsoberhäupter eines Staates nicht nur das Vorliegen einer entsprechenden Staatenpraxis in Frage,

sondern nimmt selbst für den Fall, dass eine entsprechende Staatenpraxis bestehen sollte, an, dass diese

nicht von der notwendigen Rechtsüberzeugung, "im Rahmen des völkerrechtlich Gebotenen und Erlaubten

oder Notwendigen zu handeln" (siehe oben 2.b.aa), getragen wird.

[43] (cc) Darüber hinaus zeigt der Blick auf vergleichbare Klagen des Klägers in Frankreich, dass auch

dort Unterlassungsansprüche eines ausländischen Staates wegen etwaiger ehrverletzender Äußerungen

Privater verneint werden. So hat jüngst die französische Cour de Cassation ihre Auffassung bekräftigt,

nach der ein ausländischer Staat eine Privatperson nicht wegen Verleumdung in Anspruch nehmen kann

(vgl. insbesondere die Urteile der Cour de Cassation vom 10. September 2024, Nr. 23-​83.136, Rn. 12; vom

10. Mai 2019 [Plenarentscheidung], Nr. 18-​82.737; jeweils abrufbar unter https://www.legifrance.gouv.fr;

Verly, Légipresse 2024, S. 125 unter Nr. 4). Handelte es sich indes, wie die Revision geltend macht, um

einen völkerrechtlich gebotenen Anspruch, wäre zu erwarten gewesen, dass sich auch die Cour de

Cassation hiermit auseinandergesetzt hätte.

[44] (5) … In Bezug auf strafrechtliche Sanktionen wegen Ehrverletzung eines ausländischen Staates

wird das Fehlen einer Staatenpraxis zudem durch die Ergebnisse der im Jahr 2017 durchgeführten

rechtsvergleichenden Studie des Beauftragten für die Freiheit der Medien der Organisation für Sicherheit

und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) belegt (Griffen, Defamation and Insult Laws in the OSCE Region: A

Comparative Study, 2017, abrufbar unter https://www.osce.org/files/f/documents/b/8/303181.pdf).

Hiernach ist es lediglich in sieben von 56 OSZE-​Staaten verboten, ausländische Staaten zu beleidigen bzw.

zu verleumden ("prohibit to insult foreign states" bzw. "criminal defamation of foreign states", vgl. Griffen

aaO S. 25). Selbst in den Staaten, die entsprechende Verbote vorsehen, deuten die verfügbaren

Statistiken darauf hin, dass die Anwendung dieser Strafnormen selten ist (Griffen aaO S. 26). …
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